
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE OGH 1988/2/10 1Ob42/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.02.1988

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr.

Schragel als Vorsitzenden und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Schubert, Dr. Hofmann, Dr. Schlosser

und Dr. Kodek als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei P. K*** & Co., Graz, Rai6eisenstraße 61,

vertreten durch Dr. Reinhard Hohenberg, Rechtsanwalt in Graz, wider die beklagte Partei R*** Ö***, vertreten durch

die Finanzprokuratur, Wien 1., Singerstraße 17-19, wegen S 5,010.000,-- samt Anhang und Feststellung

(Gesamtstreitwert S 5,110.000,--) infolge Revision der beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Wien

als Berufungsgerichtes vom 29. Juni 1987, GZ 14 R 83/87-18, womit infolge Berufung der beklagten Partei das Teil- und

Zwischenurteil des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien vom 9. Dezember 1986, GZ 52 a Cg 1018/86-13,

bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluß

gefaßt:

Spruch

Das Revisionsverfahren wird bis zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes über die Beschwerde der P. K*** &

Co. Gesellschaft mbH gegen den Bescheid des Landeshauptmannes von Steiermark vom 20. August 1986, Zl. 3-33 Ga

12/86/131, unterbrochen. Die Fortsetzung des Revisionsverfahrens Indet nur über an das Erstgericht zu stellenden

Antrag statt.

Text

Begründung:

Die Firma P. K*** & Co. war Eigentümerin der Grundstücke 226/8, 434, 226/4, 906, 908, 457 und 435 KG Graz-Stadt-

Gösting im Ausmaß von 22.631 m2. Auf diesen Grundstücken betreibt sie einen Handel mit Schrott und sonstigen

Altmetallen. Mit Bescheid des Landeshauptmannes von Steiermark vom 10. Juli 1970, GZ 3-348 Ga 12/29-1970, wurde

über Antrag der G*** S*** AG zum Schutz ihrer Wasserversorgungsanlage gegen Verunreinigung sowie gegen eine

Beeinträchtigung ihrer Ergiebigkeit ein weiteres Schutzgebiet III bestimmt, in dem auch die Grundstücke der klagenden

Partei lagen. Zu diesem Zweck traf die Behörde unter anderem folgende Anordnung:

"14. Die Einstellungsplätze für Kraftfahrzeuge im Lagerplatz der Firma P. K*** & Co. ... sind mit betonierten

Abstellplatten zu versehen.

15. Im Bereiche des Lagerplatzes der Firma P. K*** & Co. sind Gegenstände, die mit Ölresten behaftet sind, und

Gebinde, in denen sich noch Öle, Teere und andere schwer abbaubare Sto6e beInden, nur unter Dach und auf

ölundurchlässigen Abstellplatten, die wannenförmig ausgebildet sind, zu lagern."

Es wurde ausgesprochen, daß über die etwaige PLicht zur Leistung einer Entschädigung in einem gesonderten
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Verfahren entschieden wird. Das Firmengelände der Firma P. K*** & Co. wurde im Befund dieses Bescheides wie folgt

beschrieben: "Im östlichen Teil beIndet sich der Alteisenlagerplatz der Firma W*** & Co. (nunmehr im Eigentum der

Schrotthandelsgesellschaft P. K*** & Co.). Wie eine diesbezügliche Besichtigung ergeben hat, werden zum größten Teil

Bausto6e gelagert, die keine Beeinträchtigung des Grundwassers herbeiführen können. Für die Lagerung von

Gegenständen, die noch mit Ölresten behaftet sind, sowie von Gebinden, die noch schwer abbaubare Flüssigkeiten

enthalten, müßten besondere Vorkehrungen getro6en werden. Hiezu wäre der Betriebsinhaber schon auf Grund der

allgemeinen SorgfaltspLicht nach § 31 WRG verpLichtet. Ferner beIndet sich in diesem Lagerbereich ein Schuppen für

Kraftfahrzeuge, dessen Bodenausbildung zum Schutze des Grundwassers verbessert werden müßte. Außer den

vorbeschriebenen Anlagen liegt noch im Dreieck zwischen Bundesstraße und Schleppbahn ein Wohngebäude."

In dem von der klagenden Partei angestrengten Berufungsverfahren legten die G*** S*** AG vor dem

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft dar, daß die Kosten der Maßnahmen laut Punkte 14 und 15 des

Bescheides des Landeshauptmannes von Steiermark vom 10. Juli 1970 die Wasserwerke belasten werden. Das

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft führte in seiner Berufungsentscheidung vom 28. Dezember 1971, Zl.

83.778-I/1/71, aus, diese Ansicht könne bereits aus Wortlaut und Sinn der beiden Vorschreibungen herausgelesen

werden. Grundsätzlich richteten sich Schutzanordnungen nur mit Unterlassungen und Duldungen an Dritte, während

aktive Handlungen dem geschützten Wasserberechtigten oblägen. Eine Änderung der entschädigungslos

angeordneten AuLagen 14 und 15 des eingangs angeführten Bescheides erfolgte auch nicht durch das Erkenntnis des

Verwaltungsgerichtshofes vom 8. März 1974, Zl. 619/72-9 = Slg. 8.565/A.

Die in den Punkten 14 und 15 des Bescheides des Landeshauptmannes von Steiermark vom 10. Juli 1970

angeordneten Baumaßnahmen wurden von den G*** S*** AG in der Folge nicht durchgeführt. Anläßlich einer

Wasserrechtsverhandlung auf dem Gelände der klagenden Partei am 8. Oktober 1979 wurde festgestellt, daß dort

Altmotore, Tanks und dgl. gelagert werden. Ein wasserundurchlässiger Belag sei nicht vorhanden, so daß die Gefahr

bestehe, daß Öl und andere wassergefährdende Sto6e in den Untergrund gelangten. Die klagende Partei wies darauf

hin, daß die G*** S*** AG die sie tre6enden AuLagen nicht erfüllt habe. Ihre Stellungnahme wiederholte sie in dem

Schreiben vom 11. Oktober 1979, in dem sie unter anderem ausführte, sie bitte und beantrage, der G*** S*** AG und

der Firma P. K*** & Co. möge aufgetragen werden, ein allfälliges einvernehmliches Ergebnis auf Grund von

Verhandlungen über diese zu tre6enden Maßnahmen der Wasserrechtsbehörde bis 30. November 1979 vorzulegen;

widrigenfalls möge die Wasserrechtsbehörde diese Maßnahmen zur Durchführung auf Kosten der G*** S*** AG dem

Grundstückseigentümer

detailliert im einzelnen auferlegen.

In einer weiteren Wasserrechtsverhandlung am 6. Februar 1980 erklärte sich die klagende Partei zur Durchführung

verschiedener Sofortmaßnahmen zum Schutze des Grundwassers vor dem Eindringen von Öl bereit. Sie verwies aber

neuerlich darauf, daß die den G*** S*** AG obliegenden AuLagen nicht erfüllt worden seien. Um die Jahreswende

1980/81 wurde die Durchführung der Maßnahmen durch die klagende Partei seitens des Landeshauptmannes

kontrolliert. Die klagende Partei verwies in einem Schreiben vom 30. Jänner 1981 neuerlich auf ihre in der Verhandlung

vom 6. Februar 1980 abgegebene Stellungnahme.

Da der Landeshauptmann von Steiermark auch in der Folge keinen Bescheid erließ, brachte die klagende Partei am 30.

November 1981 einen Devolutionsantrag ein, in dem sie ausführte, daß sie bereits am 11. Oktober 1979 einen Antrag

gemäß § 138 Abs1 lit. a zweiter Halbsatz WRG gestellt habe, die zuständige Behörde jedoch durch mehr als zwei Jahre

untätig geblieben sei. Diesem Devolutionsantrag gab das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft mit

Bescheid vom 3. Februar 1982 mit der Begründung nicht Folge, daß von einem ausschließlich behördlichen

Verschulden als unerläßlicher Voraussetzung für eine Entscheidung der Devolutionsbehörde keine Rede sein könne.

Die klagende Partei könne aus den im ö6entlichen Interesse gemachten Vorschreibungen 14 und 15 für sich selbst gar

keine einschlägige echte Berechtigung ableiten. Die im § 31 WRG vorgesehene Sorge für die Reinhaltung belaste

jedermann, dessen Anlagen Maßnahmen oder Unterlassungen eine Einwirkung auf Gewässer herbeiführen könne, so

auch die klagende Partei selbst.

Dieser Bescheid wurde in der Folge vom Verwaltungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 18. Mai 1982, Zl. 82/07-0058,

wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben. Der Verwaltungsgerichtshof sprach aus, daß das

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft den Übergang der Zuständigkeit nach § 73 AVG zu bejahen und über
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den Antrag der klagenden Partei abzusprechen habe.

Nunmehr wies das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft mit Bescheid vom 9. Juli 1982, Zl. 510.735/04-I

5/82, den Devolutionsantrag zurück. Es führte aus, die strittigen Schutzgebietsvorschreibungen im Sinne des § 34 WRG

seien im ö6entlichen Interesse sowie in dem der G*** S*** AG Wasserwerke gemacht worden. Ihre Durchführung

belaste auch kostenmäßig letztere. Im übrigen tre6e die allgemeine Sorge für die Reinhaltung nach § 31 WRG

grundsätzlich jedermann, dessen Anlagen, Maßnahmen oder Unterlassungen eine Einwirkung auf Gewässer

herbeiführen könne, somit auch die klagende Partei. In erster Linie sei es aber Angelegenheit der G*** S*** AG, die

zum Schutz ihrer Wasserversorgung notwendigen Vorkehrungen endlich zu tre6en. Wenn dies weiterhin in die Länge

gezogen werden sollte, wäre es Aufgabe der zuständigen Wasserrechtsbehörde erster Instanz, die Maßnahmen von

Amts wegen anzuordnen. Auf die Wahrung derartiger ö6entlicher Interessen komme jedoch nur demjenigen, dessen

rechtlich ausdrücklich geschützte subjektive Interessen damit gleichzeitig zusammenIelen, also im Beschwerdefall

ausschließlich den G*** S*** AG, ein Rechtsanspruch zu.

Den Ausführungen in diesem Bescheid folgend stellte die klagende Partei am 24. August 1982 bei der

Wasserrechtsbehörde erster Instanz den Antrag, von Amts wegen auf die G*** S*** AG einzuwirken die unterlassenen

baulichen Maßnahmen gemäß den Vorschreibungspunkten 14 und 15 herzustellen.

Mit Erkenntnis vom 15. Februar 1983, Zl. 82/07/0161-6 = Slg. 10.973/A, wies der Verwaltungsgerichtshof die

Beschwerde der klagenden Partei gegen den Bescheid des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft vom 9.

Juli 1982 als unbegründet ab. Der Verwaltungsgerichtshof führte aus, der Antrag der klagenden Partei vom Oktober

1979 sei auf Erlassung eines wasserpolizeilichen Befehls gemäß § 138 Abs 1 lit. a zweiter Halbsatz WRG zu verstehen.

Der Verwaltungsgerichtshof ging davon aus, daß durch die Vorschreibungen nach Punkt 14 und 15 des Bescheides

vom 10. Juli 1970 die zunächst der klagenden Partei möglich gewesene uneingeschränkte Nutzung ihres

Grundeigentums für ihre betrieblichen Zwecke bis zur Durchführung der vorgeschriebenen Maßnahmen eingeengt

und ihr aus dieser Einengung erwachsene Entschädigungsansprüche mit der Begründung abgelehnt worden seien, daß

die Maßnahmen auf Kosten der G*** S*** AG durchgeführt würden. Infolge der Nichtdurchführung dieser Arbeiten

habe die klagende Partei aus der erhöhten SorgfaltspLicht im Sinne des § 31 WRG bereits behördliche Schritte in Kauf

nehmen müssen. Durch die in den Vorschreibungen 14 und 15 angeordneten Arbeiten sei die klagende Partei in ihrem

Grundeigentum daher mehrfach berührt worden. Dessen ungeachtet habe das Bundesministerium für Land- und

Forstwirtschaft durch die Verweigerung einer Sachentscheidung im Ergebnis das Gesetz nicht verletzt. Eines auf § 138

WRG gestützten Antrages der klagenden Partei zur Erreichung des von ihr angestrebten Zweckes habe es nämlich

nicht bedurft, weil ein entsprechender Exekutionstitel gegen G*** S*** AG bereits durch die rechtkräftig und

vollstreckbar formulierten AuLagen 14 und 15 im Bewilligungsbescheid gescha6en worden seien. Da die G*** S*** AG

schon auf Grund dieser AuLagen zur Befestigung des Bodens im Bereich des Betriebes der klagenden Partei bzw. zur

Durchführung der dafür erforderlichen baulichen Vorkehrungen auf ihre Kosten verpLichtet gewesen sei, habe die

klagende Partei eines die bisher unterlassene Durchführung dieser Arbeiten neuerlich anordnenden

wasserpolizeilichen Befehles nicht bedurft. Es stehe ihr als aus dem Bewilligungsbescheid Berechtigter zu, die

Vornahme der erforderlichen Vollstreckungsschritte zur Erfüllung dieser AuLagen bei den Behörden zu erwirken. Die

klagende Partei könne die Durchsetzung der gemäß § 138 WRG geltend gemachten VerpLichtungen der G*** S*** AG

bereits jetzt im Rahmen eines Exekutionsverfahrens erreichen. Die Scha6ung eines weiteren Exekutionstitels im Wege

eines Verfahrens gemäß § 138 WRG sei daher nicht mehr notwendig.

Die klagende Partei beantragte darauf am 30. August 1983 beim Magistrat Graz, auf Grund des Bescheides vom 10. Juli

1970 gemäß § 4 VVG die Exekution einzuleiten. Mit Bescheid des Magistrates Graz vom 16. September 1983, A 17-K-

26.777/2-1983, wurde den G*** S*** AG die Ersatzvornahme angedroht, wenn sie nicht binnen vier Monaten nach

Zustellung die Anordnungen der Punkte 14 und 15 des Bescheides des Landeshauptmannes von Steiermark vom 10.

Juli 1970 erfülle. Im Zuge des sich nun anschließenden Verfahrens über die Bestimmung der Höhe der Kosten der

Ersatzvornahme erklärte die klagende Partei, daß die Nichterfüllung der AuLage Punkte 14 und 15 durch die G***

S*** AG für sie ein Verbot der betrieblichen Nutzung zur Folge habe. Da der durch die schon jahrelange

Nichtbenützbarkeit der Fläche zu Zwecken der Lagerung von Altmetall, das aus der Natur der Sache regelmäßig auch

ölverschmutzt sei, eingetretene Schwebezustand betrieblich nicht mehr zu verantworten gewesen sei, sehe sich die
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klagende Partei gezwungen, zumindest die Betonierung mit Abstellplatten in Angri6 zu nehmen. Die klagende Partei

erklärte sich ausdrücklich bereit, den erforderlichen Kostenaufwand gegen Einbringlichmachung bei den G*** S*** AG

vorläufig zu bevorschussen.

Der Magistrat Graz erließ aber auch in der Folge keine Vollstreckungsverfügung. Er vertrat die Rechtsansicht, eine

solche wäre unzulässig, weil die Liegenschaft seit Erlassung des Titelbescheides nicht mehr als Kfz-Abstellplatz benützt

werde; die Liegenschaft sei in der Zwischenzeit verbaut worden, die grundwasserbedrohenden Lagerungen seien

verbracht worden, die Vorsorge der Wasserrechtsbehörde komme daher nicht mehr zum Tragen, eine Vollstreckung

dieses Auftrages erscheine daher nicht mehr möglich. Der Vizebürgermeister der Stadt Graz billigte mit Schreiben vom

12. August 1985 diese Ansicht und ersuchte den zuständigen Abteilungsleiter, das Vollstreckungsverfahren

einzustellen. Bereits am 5. August 1985 hatte aber die klagende Partei einen Devolutionsantrag an den

Landeshauptmann von Steiermark zur Vornahme des Vollzuges gestellt.

Mit Bescheid des Landeshauptmannes von Steiermark vom 20. August 1986, GZ 3-33 Ga 12-86/131, wurde zwar dem

Devolutionsantrag Folge gegeben, der Antrag der klagenden Partei (nunmehr Firma P. K*** & Co. Gesellschaft mbH)

auf Durchführung des Vollstreckungsverfahrens hinsichtlich der Anordnungen 14 und 15 des Bescheides des

Landeshauptmannes von Steiermark vom 10. Juli 1970 aber abgewiesen; von der Durchführung des

Verwaltungsvollstreckungsverfahrens wurde abgesehen; die Einstellung des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens

wurde verfügt. Punkt 14 des Titelbescheides beziehe sich auf Einstellplätze für Kraftfahrzeuge am Lagerplatz. Es hätten

aber keine Schuppen mit Einstellplätzen für Kraftfahrzeuge am Betriebsgelände vorgefunden werden können. Punkt 15

des Titelbescheides betre6e die Ablagerung von Gegenständen, in denen sich noch Öle, Teere und andere schwer

abbaubare Sto6e befänden. Es stehe aber fest, daß seit Bescheiderlassung umfangreiche Bauführungen getätigt

worden seien. Die PKW-Parkplätze sowie die LagerLäche, die sich bis zur Industriebahn hin erstrecke, und der Boden

der Halle VII a und des hergestellten Teiles der Halle VII b seien asphaltiert hergestellt worden. Andererseits seien im

gesamten Betriebsareal keine Sto6e und Materialien im Sinne der Anordnung zu Punkt 15 vorgefunden worden. Der

Sachverhalt habe sich auf Grund der Feststellungen der Amtssachverständigen sowie augenscheinlich und o6enkundig

so geändert, daß nicht mehr von einer Identität mit dem im Zuge der Festsetzung des Schutzgebietes III

durchgeführten Verfahrens ausgegangen werden könne. Gemäß § 34 Abs2 WRG sei mit Verordnung des

Landeshauptmannes von Steiermark vom 13. Oktober 1971, LGBl. Nr. 139, ein Grundwasserschongebiet zum Schutze

des Grundwasserwerkes Graz-Andritz bestimmt worden. Die Betriebsanlage der Firma P. K*** & Co. Gesellschaft mbH

liege seit diesem Zeitpunkt im engeren Schongebiet zum Schutze dieses Grundwasserwerkes. Gemäß § 5 dieser

Verordnung bedürften in engeren Schongebieten neben nach anderen Rechtsvorschriften erforderlichen

Bewilligungen oder Genehmigungen die Errichtung oder wesentliche Änderung von gewerblichen, industriellen oder

sonstigen Anlagen, die durch eine Verunreinigung des Grundwassers oder obertägiger Gewässer mit chemisch oder

biologisch schwer abbaubaren Sto6en verursacht werden könne, sowie die Ablagerung von sonstigen Sto6en, die für

das Grundwasser nachteilig seien, vor ihrer Durchführung einer wasserrechtlichen Bewilligung der

Wasserrechtsbehörde. Der den Anordnungen 14 und 15 zugrundegelegene Sachverhalt wäre nunmehr auf Grund der

neuen Rechtslage im Sinne der Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark vom 13. Oktober 1971 zu

beurteilen, so daß auf Basis dieser Rechtslage ein im Spruch gleichlautender neuer Schutzgebietsbescheid nicht mehr

erlassen werden könne. Gegen diesen Bescheid erhob die Firma P. K*** & Co. Gesellschaft mbH zu Zl. 86/07/0235

Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof, über die noch nicht entschieden wurde. Die klagende Partei begehrt nach

Au6orderungsschreiben vom 18. November 1985 mit der am 10. März 1986 eingebrachten Klage aus dem Titel der

Amtshaftung den Zuspruch des Betrages von S 5,010.000,-- samt Anhang und die Feststellung, daß die beklagte Partei

der klagenden Partei für alle Schäden hafte, die aus der Verhinderung des Einstellens von Kraftfahrzeugen zufolge der

Unterlassung der Herstellung betonierter Abstellplatten und aus der Verhinderung der Lagerung von Gegenständen,

die mit Ölresten behaftet seien, und von Gebinden, in denen sich noch Öle, Teere und andere schwer abbaubare

Sto6e befänden, zufolge der Unterlassung der Herstellung von ausreichenden Überdachungen und ölundurchlässigen

Abstellplatten, die wannenförmig auszubilden sind, entstehen. Die Vollziehung des Wasserrechtsgesetzes und des

Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Iele in den Bereich des Bundes. Anspruchsgrund sei die jahrelange rechtswidrige

und schuldhafte Untätigkeit der zur Vollstreckung des Herstellungsanspruches zuständigen Behörden. Die klagende

Partei habe bereits mit Schreiben vom 11. Oktober 1979 an die Wasserrechtsbehörde das Begehren gerichtet, die G***

S*** AG zur Durchführung der
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erforderlichen baulichen Herstellungen zu veranlassen. Dieses Ersuchen sei mehrmals wiederholt worden. Über den

Antrag auf Einleitung des Vollstreckungsverfahrens vom 10. August 1983 sei jahrelang nicht entschieden worden. Die

Behörden seien daher ihrer EntscheidungspLicht nicht nachgekommen. Die Anordnungen Punkt 14 und 15 des

Bescheides des Landeshauptmannes von Steiermark vom 10. Juli 1970 seien vollstreckbar. Es stünden hinreichende

Flächen auf dem Betriebsgelände der klagenden Partei zur Verfügung, um die technischen Vorkehrungen im Sinne der

AuLagen Punkt 14 und 15 baulich herstellen zu können. Die Lagerung von Ölgebinden habe wegen des behördlichen

Verbotes nicht mehr stattInden dürfen. Geänderte Verhältnisse, die eine zwangsweise Durchsetzung hinderten, lägen

nicht vor. Der Aufwand zur Herstellung des bescheidmäßigen Zustandes hätte S 8,8 Mill. erfordert. Diese Mittel

stünden der klagenden Partei nicht zur Verfügung. Die G*** S*** AG weigerten sich auch, den Betrag, den die

klagende Partei vorschußweise aufgewendet habe, zurückzuzahlen. Der Schadenseintritt sei durch Rechtsmittel weder

vermeidbar noch abwendbar gewesen. Bis zur Erlassung des Schutzgebietbescheides 1970 sei die Betriebsanlage der

klagenden Partei uneingeschränkt und unbehindert im Rahmen aufrechter behördlicher Bewilligungen zum Handel

mit Altmetallen aller Art benützt worden. Gegenstand dieses Handels seien zwangsläuIg auch solche Materialien

gewesen, die noch mit Öl oder Ölresten und anderen, schwer abbaubaren Sto6en behaftet gewesen seien.

Betriebsnotwendigerweise seien Kraftfahrzeuge benützt und auf dem Betriebsgelände abgestellt worden. Beginnend

1979/80 sei es zur Einleitung wasserrechtsbehördlicher Verfahren gekommen, die es schließlich unumgänglich

gemacht hätten, den Betriebszweig des Handels mit solchen gefährdenden Materialien gänzlich einzustellen. Durch

den Wegfall dieses Handelsteiles habe die klagende Partei seit 1980 jährlich einen Verdienstentgang von S 1,670.000,--

erlitten. Dieser Verdienstentgang werde für die letzten drei Jahre geltend gemacht. Da mit fortschreitender Dauer der

Verhinderung des Handels mit dieser Warengruppe weitere Ertragseinbußen zu erwarten seien, der Firmenwert des

Unternehmens beeinträchtigt werde und auch die Wiederaufnahme des Handels mit dieser Warengruppe erhebliche

finanzielle Mittel erforderlich machen werde, werde auch ein Feststellungsbegehren gestellt.

Die beklagte Partei wendete unter anderem ein, im Verwaltungsvollstreckungsverfahren habe sich herausgestellt, daß

die Grundstücke der klagenden Partei mittlerweile nicht mehr als Abstellplätze für Kraftfahrzeuge oder zur Lagerung

von Ölgebinden und dgl. verwendet würden. Die Grundstücke seien mit Lager- und Bürogebäuden sowie

Auslieferungshallen verbaut worden. Eine Vollstreckung bzw. Ersatzvornahme, deren Kosten von Baurechtsamt mit S

8,8 Mill. veranschlagt worden sei, sei daher im Hinblick auf die geänderten Verhältnisse undurchführbar und auch gar

nicht mehr zulässig, weshalb das Vollstreckungsverfahren einzustellen gewesen sei.

Das Erstgericht gab mit Teil- und Zwischenurteil dem Feststellungsbegehren statt und sprach aus, daß der geltend

gemachte Anspruch dem Grunde nach zu Recht bestehe. Eine Verfahrensverzögerung sei ganz allgemein zur

Begründung von Amtshaftungsansprüchen geeignet. Auch eine Untätigkeit der Behörde könne rechtswidrig sein. Eine

Verletzung der RettungspLicht durch die klagende Partei liege nicht vor. Die Behörde wäre von Amts wegen zumindest

nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 15. Februar 1983 zur Vollstreckung des Bescheides vom 10.

Juli 1970 verpLichtet gewesen. Sie hätte die G*** S*** AG zur Vornahme der zur Erfüllung der AuLagen erforderlichen

Arbeiten anhalten müssen. Dieser VerpLichtung sei die Behörde nicht nachgekommen, so daß sich ihr Verhalten als

rechtswidrig darstelle. Dieses Verhalten sei auch für den geltend gemachten Schaden kausal, denn, hätte die Behörde

die AuLagenerfüllung veranlaßt, so hätte die klagende Partei ihren Schrotthandel im alten Umfang betreiben können;

der Schaden wäre ihr nicht erwachsen. Unter den in den AuLagen angeordneten umfangreichen

Sicherungsmaßnahmen wäre eine wasserrechtliche Bewilligung im Sinne der Verordnung LGBl. 1971/139 mit Sicherheit

erteilt worden, so daß diese Verordnung an der Kausalität des rechtswidrigen Verhaltens nichts ändere. Der Behörde

könne zwar gefolgt werden, daß nur ein inhaltlich bestimmter Leistungsbescheid einen tauglichen Exekutionstitel

darstelle. Sie fordere aber eine derartige Genauigkeit des Titels, die über das Bestimmtheitserfordernis hinausgehe.

Wenn die Behörde die Erfüllung von AuLagen oftmals deshalb nicht vollstrecke, weil sich die AuLagen wegen

dauernder Einstellung der gefährlichen Tätigkeit von selbst zu erledigen schienen, so müsse sie doch auch bei

Erfüllung der AuLagen den Wünschen des hier DuldungspLichtigen und den tatsächlichen Gegebenheiten

entgegenkommen. Eindeutig sei dem Inhalt des Bescheides vom 10. Juli 1970 zu entnehmen, daß auf der Liegenschaft

Wienerstraße 372 Einstellplätze für Kraftfahrzeuge und Lagerplätze für gefährliche Gegenstände zu sichern seien.

Wenn diese Lagerplätze aber immer wieder verlegt würden und damit zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung eher

zufällig an bestimmten Plätzen gelegen seien, so werde man dem Bescheid keinen derart unsinnigen Inhalt

unterstellen dürfen, daß nur und genau die Flächen betoniert werden müßten, wo konkret gelagert worden sei. Sinn

des Bescheides sei es doch o6enbar gewesen, die Sicherung des Grundwassers vor den gefährlichen Minieralien zu



gewährleisten. Dabei sei es der bescheiderlassenden Behörde natürlich völlig gleich, wo auf dem Grundstück nunmehr

diese Sto6e in Entsprechung der AuLagen gelagert würden, ja o6enbar sei es der Behörde auch gleich, in welchem

Umfang diese Sto6e in der Folge gelagert würden, so lange diese Lagerung nur auLagegemäß stattInde. Der

DuldungspLichtige wolle hier unbedingt die AuLagen erfüllt sehen, wobei es aber natürlich ihm überlassen bleiben

müsse, den Ort der Lagerung zu bestimmen. Dort würden die erforderlichen Umbauarbeiten zur Durchführung der

AuLagen herzustellen sein. Das Problem des Umfanges der zu sichernden Flächen sei deshalb irrelevant, weil der

klagenden Partei nunmehr eine geringere LagerLäche von 4.800 m2 zur Verfügung stünde als zum Zeitpunkt der

Bescheiderlassung mit 5.000m2. Eine Ausdehnung der LagerLäche komme also nicht in Betracht, gegen eine

Einschränkung derselben bestünden aber keinerlei Bedenken. Keinesfalls dürfe dem Bescheid vom 10. Juli 1970

unterstellt werden, daß die AuLage dann nicht vollstreckt werden dürfe, wenn die gefährdenden Materialien auch nur

bis zur Durchführung der AuLagen weggebracht würden. Somit bleibe als einzig verständliche Auslegung des

Bescheides, daß die Ersatzvornahme entsprechend den Wünschen des DuldungspLichtigen anzudrohen und

schließlich durchzuführen gewesen wäre. Ein etwaiges Mitverschulden der klagenden Partei in dem Sinne, als sie zur

Duldung der AuLageerfüllung nicht bereit gewesen wäre, liege ganz o6ensichtlich nicht vor. Die Ausführungen der

Vollstreckungsbehörde beruhten demnach auf einer unvertretbaren Rechtsansicht. Auf ein etwaiges Verschulden

anderer, in die Verwaltungsverfahren involvierter Behörden brauche daher nicht eingegangen zu werden. Das

Berufungsgericht gab der Berufung der beklagten Partei, in der sie erstmals vorbrachte, Ersatzansprüche der

klagenden Partei seien schon nach § 2 Abs2 AHG ausgeschlossen, nicht Folge. Im Vordergrund des

Amtshaftungsanspruches stehe die Frage, ob die von den Behörden vertretene Rechtsansicht vertretbar gewesen sei,

ob der Leistungsbefehl 14 und 15 des Schutzgebietsbescheides zu unbestimmt und aus diesem Grund nicht

vollstreckbar gewesen wäre. Enthalte der Leistungsbefehl auch andere Ansprüche als Geldleistungen, so reiche es

selbst unter den Bestimmtheitserfordernissen des § 7 Abs1 EO aus, wenn sich unter Berücksichtigung des Sprach- und

Ortsgebrauches sowie der Verkehrsau6assung entnehmen lasse, zu welcher Leistung der VerpLichtete verhalten

worden sei. Daß die technische Durchführung nicht umschrieben worden sei, mache den Leistungsbefehl nicht

unbestimmt, weil davon ausgegangen werden dürfe, daß die Leistungen den bestehenden Vorschriften und den im

betre6enden Geschäftszweig herrschenden Grundsätzen entsprechend ausgeführt werden. Der Bescheid vom 10. Juli

1970 fordere die in 14 und 15 genannten Vorkehrungen nur in jenem Umfang, wie sie zur damaligen Betriebsführung

erforderlich gewesen seien. Daß aber für den Umfang der Lagerung der Ölgebinde und anderer Gegenstände nicht die

auf der Liegenschaft an einem bestimmten Tag abgestellten Gegenstände maßgebend sein könnten, ergebe sich schon

aus der Art des von der klagenden Partei geführten Betriebes. In welchem Umfang damals für die verbotenen

Gegenstände eine durch die AuLage bedingte Lagerung auf den Grundstücken notwendig gewesen sei, könne nach

der im Gewerbe der klagenden Partei geltenden Verkehrsau6assung durch einen Fachmann festgestellt werden. Wie

die Baumaßnahmen technisch zu verwirklichen seien, könne ein Fachmann aus dem Baufach unter Berücksichtigung

der bestehenden Vorschriften und den in seinem Geschäftszweig herrschenden Grundsätzen abgrenzen. Wo die

erforderlichen Bauten tatsächlich errichtet werden, hänge dann lediglich von der Duldung der klagenden Partei ab.

Denn sie allein sei die durch die Auswahl des Platzes der Bauten Beschwerte. Das Vollstreckungsverfahren sei aber

grundsätzlich von Amts wegen einzuleiten. Sei ein Bescheid einer Behörde zu vollstrecken, die nicht auch

Vollstreckung durch die Vollstreckungsbehörde von Amts wegen bzw. auf Antrag zu veranlassen. Die

Wasserrechtsbehörde hätte daher nach Vorliegen des rechtskräftigen und vollstreckbaren Bescheides vom 10. Juli

1970 die Erfüllung der AuLagen durch die Wasserwerke zu überwachen und bei Säumnis die Einleitung des

Vollstreckungsverfahrens von Amts wegen zu veranlassen gehabt, dies umso mehr, als sie selbst anläßlich des gemäß

§ 31 WRG im Jahr 1979 eingeleiteten Verfahrens der klagenden Partei die Berechtigung zur Stellung von

Vollstreckungsersuchen abgesprochen habe. Diese Vorgangsweise wäre geboten gewesen, um entsprechend dem in

der Natur erkennbaren Umfang der Lagerung der Gegenstände nach dem Schonungsgrundsatz des § 2 VVG die der

AuLage noch gerecht werdende billigste Erfüllung zu gewährleisten. Die von der belangten Behörde an den Tag gelegte

Untätigkeit sei nach den vorstehenden Ausführungen somit unvertretbar gewesen. Dem gleichzeitig durch die AuLage

zur Duldung der Erfüllung der AuLagen durch den Wasserberechtigten verpLichtenden Grundeigentümer sei in einem

solchen Fall nicht erkennbar, daß er die Vollstreckung bei der Stadt Graz als Vollstreckungsbehörde förmlich

beantragen müsse, wenn er schon die Wasserrechtsbehörde um die Veranlassung der Vollstreckung ersucht habe.

Seit dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 15. Februar 1983 sei für die klagende Partei erkennbar

gewesen, daß nur eine gesonderte Antragstellung beim Magistrat der Stadt Graz zur Vollstreckung der AuLagen zur
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Durchbrechung der Untätigkeit der Wasserrechtsbehörde führen könne. Da sie einen solchen Antrag ohne

erkennbaren weiteren Verzug gestellt habe, habe sie die ihr gemäß § 2 Abs2 AHG auferlegte PLicht erfüllt. Entgegen

der Meinung der beklagten Partei habe die klagende Partei durch die Umbauarbeiten auf ihrer Liegenschaft nicht die

Vollstreckung der AuLagen unmöglich gemacht. Aus dem Bescheid ergebe sich weder ein genauer Standort der

Kraftfahrzeuge noch der Ölgebinde, der Fässer und dgl. Gerade die Lagerung auf unbefestigtem Boden in einem

weiträumigen Betriebsareal ohne die in den AuLagen vorgesehenen Schutzbauten sei der Anlaß für die Erteilung der

AuLagen gewesen. Nach dem Sinn der AuLagen habe es keinen Unterschied gemacht, wo diese Gegenstände auf der

Liegenschaft gelagert worden seien. Warum die Bescheidgrundlagen sich deswegen geändert haben sollten, weil die

LagerLächen innerhalb des Betriebsareals verlegt worden seien, vermöge die beklagte Partei nicht einleuchtend zu

erklären. Denn mit dem Schutzgebietsbescheid seien nicht die vorhandenen LagerLächen innerhalb des Areals

bewilligt, sondern die bestimmte Form der Lagerung erst aufgetragen worden, die nach Erfüllung dieser AuLagen als

bewilligt gelte. Solange für die Schutzbauten auf dem Betriebsareal genügend Platz frei bleibe, um deren technische

Durchführung nach den bestehenden Vorschriften und den im betre6enden Geschäftszweig herrschenden

Grundsätzen zu gewährleisten, hätten sich die Verhältnisse nicht wesentlich geändert. Nur eine Änderung der

Verhältnisse in einem wesentlichen Punkt nach Entstehung des Exekutionstitels führe zur Unzulässigkeit der

Vollstreckung. Der klagenden Partei sei es nicht zumutbar, die Schutzbauten vorzuInanzieren, die erforderlichen

Kosten von den G*** S*** AG im gerichtlichen Verfahren einzutreiben und sich dort der Bestreitung ihres Anspruches

auszusetzen. Für die Einschränkung des Betriebes der klagenden Partei bis zur Erfüllung der AuLagen durch die

Wasserwerke sei die Säumnis der Wasserrechtsbehörde kausal, weil die Wasserrechtsbehörde bei einer

ordnungsgemäßen Überwachung der AuLagenerfüllung ausreichend Zeit gehabt hätte, die Ersatzvornahme zu

veranlassen. Diese hätte jedenfalls bis 1979 beendet sein können. Die Wasserrechtsbehörde habe die Veranlassung

der Vollstreckung in einer nicht mehr zu vertretenden Weise grob fahrlässig verzögert und damit den eingetretenen

Schaden auch verschuldet.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Revision der beklagten Partei.

Rechtliche Beurteilung

Soweit in der Revision neuerlich behauptet wird, die geltend gemachten Amtshaftungsansprüche bestünden schon

nach § 2 Abs2 AHG nicht zu Recht, ist ihr nicht zu folgen. Nach dieser Gesetzesstelle hat Amtshaftung nur einzutreten,

wenn das von den Gesetzen primär zur Verfügung gestellte Sicherheitsnetz an Rechtsbehelfen nicht ausreicht oder

ausreichen konnte, den Eintritt des Schadens zu verhindern. Die vorherige erfolglose Ergreifung der in Betracht

kommenden Rechtsbehelfe oder die Aussichtslosigkeit, daß diese Rechtsbehelfe den Schaden noch abwenden hätten

können, ist anspruchsbegründendes Element (SZ 55/190; SZ 55/81 mwN; niak, AHG2, 167). Ist die Wahrnehmung eines

unverbesserlichen Aktes aber Anspruchsvoraussetzung für den Amtshaftungsanspruch, dann tri6t schon nach

allgemeinen Grundsätzen den beklagten Rechtsträger nicht die Behauptungs- und Beweislast, der Amtshaftungskläger

hätte einen solchen Akt unterlassen (SZ 55/81;

Leobenstein-Kaniak aaO 175); der beklagten Partei schadete es daher nicht, erstmals im Berufungsverfahren auf die

Vorschrift des § 2 Abs2 AHG hingewiesen zu haben. Die Unterlassung der Erhebung eines Rechtsmittels muß dem

Kläger aber als Sorglosigkeit in eigenen Dingen angelastet werden können; die Unterlassung muß schuldhaft erfolgt

sein (SZ 55/81; SZ 54/109; SZ 53/61 ua;

Loebenstein-Kaniak aao 176). Ein solches Verschulden kann der klagenden Partei aber nicht angelastet werden.

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichtes stützte die klagende Partei ihr Begehren nicht darauf, Organe der

beklagten Partei wären nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheides des Landeshauptmannes von Steiermark vom 10.

Juli 1970 bis zum 11. Oktober 1979 untätig geblieben; Anspruchsgrundlage war vielmehr, die Organe der beklagten

Partei wären nach dem als Antrag zu wertenden Schreiben der klagenden Partei an die Wasserrechtsbehörde vom 11.

Oktober 1979 bis jetzt untätig geblieben. Eine Verletzung der Vorschrift des § 2 Abs2 AHG erblickt die beklagte Partei

nur darin, daß die klagende Partei keinen weiteren Devolutionsantrag an das Bundesministerium für Inneres gestellt

hat. Es tri6t zwar zu, daß zwischen dem Devolutionsantrag an den Landeshauptmann von Steiermark vom 5. August

1985 und dessen Sachentscheidung vom 20. August 1986 etwas mehr als ein Jahr verstrich. Es war aber nicht damit zu

rechnen, daß bei sofortiger Geltendmachung der EntscheidungspLicht nach § 73 Abs2 AVG die sachlich in Betracht

kommende Oberbehörde, selbst wenn sie das ausschließliche Verschulden des Landeshauptmannes von Steiermark

bejaht hätte, früher eine Entscheidung getro6en hätte. Ein Verschulden fällt der klagenden Partei nicht zur Last. Es
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liegt auch kein Anwendungsfall des § 11 AHG vor, weil die klagende Partei ihre Ansprüche nicht aus der

Rechtswidrigkeit von Bescheiden der Verwaltungsbehörden, sondern aus der Untätigkeit dieser Behörden ableitet.

Wegen des o6enen Verwaltungsgerichtshofverfahrens ist aber eine Unterbrechung des Revisionsverfahrens nach §

190 ZPO zweckmäßig. Gemäß § 190 ZPO kann eine Unterbrechung des Verfahrens angeordnet werden, wenn die

Entscheidung ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das in

einem anhängigen Verwaltungsverfahren festzustellen ist. Auch ein Revisionsverfahren kann unter diesen

Voraussetzungen unterbrochen werden, wenn das Verwaltungsverfahren bereits zum Zeitpunkt des Schlusses der

Verhandlung erster Instanz anhängig war (SZ 47/100; SZ 33/44; Arb. 8.522; JBl. 1955, 173; JBl. 1954, 464 ua; Fasching,

Kommentar II 917). Im vorliegenden Fall ist es präjudiziell, ob die Anordnungen Punkt 14 und 15 des Bescheides des

Landeshauptmannes von Steiermark vom 10. Juli 1970, GZ 3-348 Ga 12/79, in dem hier maßgeblichen Zeitraum

überhaupt vollstreckbar waren. Dies wurde mit dem vor Schluß der Verhandlung erster Instanz ergangenen Bescheid

des Landeshauptmannes von Steiermark vom 20. August 1986, GZ 3-33 Ga 12/86/131, verneint. Der Antrag der

klagenden Partei (nunmehr Firma P. K*** & Co. Gesellschaft mbH als neuer Liegenschaftseigentümerin) auf

Durchführung des Vollstreckungsverfahrens wurde abgewiesen. Dagegen erhob die Firma P. K*** & Co. Gesellschaft

mbH eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof, über die noch nicht entschieden wurde. Billigte der

Verwaltungsgerichtshof die Rechtsansicht des Bescheides des Landeshauptmannes von Steiermark vom 20. August

1986, könnte die von der klagenden Partei als Anspruchsgrundlage geltend gemachte Untätigkeit der Behörden sich

nicht kausal auf ihre Vermögenssphäre ausgewirkt haben. Andernfalls wäre zu prüfen, ob auch die übrigen

Anspruchsvoraussetzungen für den geltend gemachten Amtshaftungsanspruch vorliegen. Es handelt sich dabei auch

nicht um eine Ergänzung des Sachverhaltes, auf die wegen des bestehenden Neuerungsverbotes keine Rücksicht

genommen werden könnte, sondern um die Lösung einer Rechtsfrage durch den hiezu berufenen

Verwaltungsgerichtshof, die in diesem Verfahren eine Vorfrage bildet. Wie in dem ähnlich gelagerten Fall der

Entscheidung SZ 33/44 ist es, um die Gefahr widersprechender Entscheidungen der Gerichte und

Verwaltungsbehörden zu vermeiden, sinnvoll und zweckmäßig, das Revisionsverfahren gemäß § 190 Abs2 ZPO zu

unterbrechen. Eine Fortsetzung des Revisionsverfahrens wird nur über Antrag einer der Parteien, der beim

Prozeßgericht erster Instanz einzubringen sein wird, erfolgen.
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